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1 Gegenstand der Planung 

1.1 Planungsanlass und Erfordernis 

 

Anlass für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist der Antrag eines Inves-

tors bei der Gemeinde Banzkow, Flächen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien zu nutzen. Es 

handelt sich dabei um Flächen, auf denen eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zur Erzeugung von 

umweltfreundlichen Solarstrom errichtet werden soll. Um die planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen für diese bauliche Nutzung zu schaffen und die städtebauliche Entwicklung und Ordnung her-

zustellen, ist es erforderlich einen Bebauungsplan aufzustellen.  

 

 
 

Abbildung 1 Übersichtskarte Bebauungsplangebiet (ohne Maßstab); Quelle: ©GeoBasis-DE/M-V 2022, 03/2022 

Das Plangebiet ist derzeit im rechtskräftigen Teil-Flächennutzungsplan der Gemeinde Banzkow 

für den Bereich der Ortsteile Goldenstädt und Jamel als Landwirtschaftsfläche ausgewiesen. Die 

Gemeinde Banzkow wird in Kürze die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans beschließen. Die 

Teil-Flächennutzungspläne werden zu einem Plan zusammengeführt und die Änderungen, u. a. 

aus dem Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 17, werden dargestellt.  

Das Ziel des Investors ist der Aufbau einer zukunftsorientierten Energieversorgung. Der Bebau-

ungsplan dient zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung für die Errichtung von Pho-

tovoltaik-Freiflächenanlagen (Solaranlagen) zur Erzeugung von regenerativen Energien. Die Um-

setzung des Bebauungsplans trägt damit zum allgemeinen Klimaschutz bei und minimiert den 

CO2-Ausstoß bei der Erzeugung von Strom. Das Plangebiet steuert damit einen kleinen Beitrag 

bei der Umsetzung der Klimaziele der Bundesregierung bei, die im Jahr 2035 mindestens 55-60 

% des Energiebedarfes aus regenerativen Energien decken möchte.  

Plangebiet 
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1.2 Planungsziele 

 

Ziel des Bebauungsplanes „Photovoltaikanlage Dechows Koppel“ ist die Errichtung von einer 

Photovoltaik-Freiflächenanlage auf einer landwirtschaftlichen Fläche. Die angestrebte Gesamt-

leistung soll ca. 70 MWp betragen. Zudem werden durch die Stromproduktion bis zu 30.000 t 

Kohlendioxid pro Jahr eingespart. Das Vorhaben leistet daher einen wichtigen Beitrag für die 

Energiewirtschaft.  

Auf Grund der Lage und der Größe des Projektes sind derzeit verschiedene Vermarktungsformen 

denkbar. Diese hängen auch von den weiteren Änderungen des EEG1 (Erneuerbare-Energien-Ge-

setz) ab. 

Durch einen örtlichen Landwirt werden dazu Flächen bereitgestellt, die ein geringes bis mittleres 

Ertragsvermögen haben.  

Die Planaufstellung dient der Sicherung von Flächen zur Erhöhung des Anteils an alternativen 

Energien. Mit Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sollen die baurechtlichen 

Voraussetzungen für den Bau der Anlage erreicht werden. Dazu ist eine Ausweisung als Sonder-

gebiet gemäß § 11 BauNVO erforderlich. 

 

1.3 Rechtsgrundlagen und Planunterlage 

 

Als Rechtsgrundlagen für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans gelten: 

 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017, (BGBl. l S. 

3634), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 

 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO), Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes am 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 

 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 90), Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und 

die Darstellung des Planinhaltes in der Fassung vom 18.12.1990. (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 

geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

 

 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung – KV 

M-V) vom 16.05.2024 (GVOBl. M-V, S. 270, 351) 

 

 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 15.10.2015 (GVOBl. M-V 2015 S. 344), zuletzt geändert am 09.04.2024 (GVOBl. 

M-V S. 110) 

  

 
1 ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ VOM 21.07.2014, BGBL. I S. 1066, ZULETZT GEÄNDERT DURCH ART. 1 DES GE-

SETZES VOM 08.05.2024, BGBL. 2024 I NR. 151. 
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Als Planunterlagen wurden verwendet: 

 

Lage- und Höhenplan Vermessungsbüro Urban, Ludwigslust, Stand 24.01.2022 

Lagesystem ETRS89 (Zone 33); Höhensystem DHHN2016 in m über NHN 

Geoinformation: ALKIS-Grunddatenbestand MV 

© Vermessungs- und Geoinformationsbehörde des Landkreises mit Stand des Liegenschaftskata-

sters vom 21.12.2021 

 

 

2 Lage und Beschreibung des Plangebietes 

2.1 Lage, Größe und Topografie 

 

Der Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans liegt im nördlichen Teil des Landkreises 

Ludwigslust-Parchim zwischen den Städten Schwerin und Parchim und im südlichen Bereich des 

Gemeindegebietes Banzkow. 

Das Plangebiet liegt westlich vom Ortsteil Goldenstädt. Es gehört zur Gemeinde Banzkow, die 

durch das Amt Crivitz verwaltet wird. 

Das Plangebiet wird von 3 Verkehrswegen begrenzt. Dazu gehören im Osten die Bundesautobahn 

BAB 14, im Westen die Landesstraße L 072 und im Norden die Kreisstraße K112. Das Gebiet ist 

über einen Wirtschaftsweg erschlossen und ist befahrbar. Zusätzlich ist eine Zufahrt der Landes-

straße L 072 vorhanden. 
 

 
 

Abbildung 2 Blick von Süden in Richtung Norden auf den vorhandenen Wirtschaftsweg, Foto Steffi Schulz, 25.02.2022 

Die Größe des Plangebietes insgesamt beträgt ca. 54,4 ha. Das Gelände ist relativ eben und weist 

kaum Höhenunterschiede auf. Die Geländehöhen liegen im Mittel bei ca. 44 m (DHHN 2016). Die 

größte Ausdehnung beträgt in nordsüdlicher Richtung und in westöstlicher Richtung ca. je 800 m. 

Der Planung wurden katastertechnische Daten und die örtliche Vermessung zugrunde gelegt. 
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Abbildung 3 Blick von Osten in Richtung Westen auf das Bebauungsplangebiet mit vorhandener landwirtschaftlicher Nutzung, 

Foto Steffi Schulz, 25.02.2022 

 

2.2 Räumlicher Geltungsbereich 

 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in der Gemarkung Golden-

städt. 

 

Die Fläche des Geltungsbereiches wird begrenzt 

 im Norden durch das Flurstück 28 als Verkehrsfläche der Kreisstraße K 112 und dahinter sich 

anschließender landwirtschaftlicher Nutzung 

 im Osten durch die Teilfläche des Flurstückes 34 mit landwirtschaftlicher Nutzung, sich daran 

anschließender Wegeparzelle mit einem Wirtschaftsweg und die Verkehrsfläche der Bunde-

sautobahn BAB 14 auf dem Flurstück 29, 

 im Süden durch das Flurstück 38 mit landwirtschaftlicher Nutzung 

 im Westen durch das Flurstück 37 mit Bäumen (waldähnlich) bewachsen, durch das Flur-

stück 36 als Verkehrsfläche der Landesstraße L 072 und das Flurstück 35 mit Grünstrukturen 

 

 

Das Plangebiet umfasst folgende Flurstücke: 

Gemarkung Goldenstädt, Flur 5, Flurstück 34 teilweise 

Die Gesamtgröße beträgt ca. 54,4 Hektar. 
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3 Örtliche und überörtliche Planungen 

 

3.1 Flächennutzungsplan 

 

Für die Gemeinde Banzkow liegt ein rechtskräftiger Teil-Flächennutzungsplan (T-FNP) im Be-

reich Goldenstädt und Jamel vor. Der Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplangebietes ist 

als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Der Bebauungsplan lässt sich damit nicht aus dem 

Flächennutzungsplan entwickeln. Es ist erforderlich, den Teilflächennutzungsplan ebenfalls zu 

ändern. Die Gemeinde wird in Kürze die Aufstellung der Neufassung des Flächennutzungsplans 

für den gesamten Gemeindebereich beschließen. Die neue Darstellung im Flächennutzungsplan 

wird ein sonstiges Sondergebiet „Photovoltaik“ sein. 

 

 

3.2 Landes- und Regionalplanung 

 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Dabei sind die einzelnen 

Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende Pläne oder Programme aufzustel-

len. 

Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Banzkow ergeben sich die Ziele, Grundsätze und 

sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus den Rechtsgrundlagen:  

a) Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezember 2008 (BGBl. 

l S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.03.2023 (BGBl. 2023 l Nr. 

88) 

b) Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOBl. M-

V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 13. Mai 2024 (GVOBl. M-V 

S. 149) 

c) Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpom-

mern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

d) Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg 

(RREP WM) vom 31. August 2011 

 

Das Vorhaben hat eine Fläche von ca. 54,4 Hektar. Da diese Fläche größer als 10 Hektar ist, han-

delt es sich um eine raumbedeutsame Maßnahme im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 6 Raumordnungs-

gesetz (ROG). 

 

Jede raumbedeutsame Maßnahme berührt eine Vielzahl raumordnerischer Vorgaben, seien es 

Ziele, seien es Grundsätze der Raumordnung. Während für Ziele der Raumordnung eine strikte 

Beachtenspflicht besteht (vgl. § 4 Abs. 1 ROG, § 1 Abs. 4 BauGB), sind Grundsätze und sonstige 

Erfordernisse der Raumordnung im Rahmen von Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu 

berücksichtigen. 

 

Es sind folgende Maßgaben aus den geltenden Rechtsgrundlagen zu berücksichtigen: 

 

a) Siedlungsstruktur 

Das Vorhaben liegt im ländlichen Raum nach Maßgabe der Ziffer 3.1.1 (Abs. 1) RREP-WM 2011. 

Damit gilt für raumbedeutsame Vorhaben das Sicherungs- und Entwicklungsgebot als im Rahmen 

der Bauleitplanung abwägungsrelevanter Grundsatz der Raumordnung. Nach der vorliegenden 

Zuordnung liegt das Vorhabengebiet weder in einem Ländlichen Gestaltungsraum noch in einem 
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Stadt-Umland-Raum. Dies wird durch Ziffer 3.1.2 Absatz 5 RREP WM bestätigt und konkretisiert, 

nachdem der OT Goldenstädt der Gemeinde Banzkow (im Gegensatz zum Hauptort) nicht zum 

Stadt-Umland-Raum der Stadt Schwerin gehört. Aus der Erläuterungskarte (S. 51 RREP WM) 

lässt sich entnehmen, dass der Ortsteil Goldenstädt dem strukturschwachen ländlichen Raum zu-

zuordnen ist. 

 

b) Vorbehaltsgebiet Tourismus  

Das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Banzkow ist als Tourismusentwicklungsraum und 

Vorbehaltsgebiet Tourismus ausgewiesen. In solchen Räumen sollen die Voraussetzungen für die 

touristische Entwicklung stärker genutzt und zusätzliche touristische Angebote geschaffen wer-

den. Insbesondere sollen die vielfältigen Formen der landschaftsgebundenen Erholung genutzt, die 

Beherbergungskapazitäten bedarfsgerecht erweitert und die touristische Infrastruktur verbessert 

werden (vgl. Ziffer 3.1.3 Abs. 3 RREP WM). 

 

c) Siedlungsentwicklung 

Das Vorhaben unterliegt dem raumordnerischen Gebot der Reduzierung von Bauflächen (Ziffer 

4.1.1. Abs 1 LEP M-V 2016) und des Gebots der nachhaltigen Flächeninanspruchnahme (Ziffer 

4.1.1. Abs. 3 LEP M-V 2016), sowie des Ziels des Vorrangs der Innenentwicklung (Ziffer 4.1.1. 

Abs. 5 LEP M-V 2016). Auf Ebene der regionalen Raumordnung gilt ebenfalls das Ziel des Vor-

rangs der Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Letztere ist freilich zulässig, wenn es beson-

dere Anforderungen an den Standort gibt, die in der Innenentwicklung nicht dargestellt werden 

können (4.1. Abs. 2 RREP WM). 

 

d) Land- und Forstwirtschaft 

Gemäß Ziffer 4.5. Abs. 2 LEP M-V 2016 darf die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen ab der 

Wertzahl 50 nicht in andere Nutzungen umgewandelt werden. Die betroffenen Flächen haben 

Wertzahlen von unter 20. 

 

Weiterhin liegt das Vorhaben in einem landwirtschaftlichen Vorbehaltsgebiet gemäß Ziffer 4.5. 

Abs. 3 LEP M-V 2016. Hier soll dem Erhalt und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produkti-

onsfaktoren und -stätten ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwägung 

mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, Funktionen und Nutzungen zu 

berücksichtigen. 

 

Nach Ziffer 5.4.1. Abs. 3 RREP-WM sollen landwirtschaftlich genutzten Böden durch eine um-

weltverträgliche und standortgerechte Bewirtschaftung in ihrer natürlichen Ertragsfähigkeit gesi-

chert werden. Flächenentzug und Zerschneidung durch entgegenstehende Nutzungen müssen ver-

mieden bzw. auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden. 

Gemäß Ziffer 5.4.2. Abs. 4 RREP WM ist das Gebot der Waldmehrung zu beachten. Danach soll 

der Waldanteil in der Region erhöht werden. Waldmehrungen sollen, insbesondere in den waldar-

men Gebieten im Nordosten und im Südwesten der Region, auf ertragsschwachen Standorten und 

in den Stadt-Umland-Räumen erfolgen. Der Vorhabenstandort liegt in einem Bereich mit mittlerer 

Waldmehrungsqualität. 

 

e) Natur- und Landschaftsschutz 

Das Vorhaben liegt außerhalb von festgesetzten Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten Natur- und 

Landschaftsschutz, und außerhalb von Biotopverbünden.  

 

Gemäß 5.1.2. RREP WM ist der Landschaftsverbrauch möglichst gering zu halten. Gemäß Ziffer 

5.1.4. RREP WM ist der Flächenverbrauch möglichst zu minimieren, um den Verbrauch belebter 
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Bodenfläche möglichst gering zu halten. Nach dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund 

und Boden sind Maßnahmen zur Wiedernutzbarmachung versiegelter Flächen und Nutzungsbün-

delung verstärkt auch im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatz- und Kompensationsmaßnahmen in 

Anwendung zu bringen. Ferner ist auf immissionsarme und klimaschutzfreundliche Ausführung 

zu achten. 

 

f) Verkehr 

Das Vorhabengebiet liegt entlang der in diesem Bereich bereits ausgebauten Bundesautobahn 

BAB 14. Weitere Ausbaumaßnahmen sind raumordnerisch nicht vorgesehen bzw. werden nicht 

gesichert. Im Zuge der Stellungnahmen zur frühzeitigen Beteiligung hat die Autobahn GmbH je-

doch mitgeteilt, dass intern bereits Planungen zum Ausbau des Bundesautobahnabschnittes sowie 

die Anbindungen der Wirtschaftswege laufen, so dass diese in dem hier gegenständlichen Verfah-

ren eingeflossen sind. 

 

g) Energie 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Planung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen, mithin 

ein Vorhaben zur Realisierung Erneuerbarer Energien. Diese sollen nach Ziff. 5.3. LEP M-V 

grundsätzlich gefördert werden. 

 

Nach Ziffer 5.3. Abs. 9 LEP M-V gilt: 

 

„Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen nur in einem Streifen von 110 Metern beiderseits von 

Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch 

genommen werden. (Z)“ 

 

Ferner gilt nach Ziffer 6.5. Abs. 3 RREP WM: 

 

„Für Solar- bzw. Photovoltaikanlagen sollen bauliche Anlagen, bereits versiegelte Flächen oder 

geeignete Konversionsflächen genutzt werden.“ 

 

Das Vorhaben ist mit den raumordnerischen Zielen und Grundsätzen der Landesplanung und Re-

gionalplanung vereinbar. Ausnahme davon ist die Zielvorgabe in Ziffer 5.3. Abs. 9 LEP M-V 

2016, das durch das Vorhaben wegen der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen au-

ßerhalb eines 110-m- Korridors längs von Verkehrswegen. Davon kann vorliegend abgewichen 

werden, da die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grund-

züge der Planung nicht berührt werden. Insbesondere erfüllt das Vorhaben die verbindlichen An-

forderungen innerhalb der von der Landesregierung vorgegebenen Matrix zum Zielabweichungs-

verfahren. 

 

1. Einhaltung von raumordnerischen Zielen und Grundsätzen 

 

a) Raumbezogene Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur und Flächeninanspruchnahme 

Das Vorhaben ist auf einer Fläche entlang der BAB A 14 geplant. Es handelt sich um einen Stand-

ort im Außenbereich. 

Grundsätzlich ist es landesplanerische Vorgabe, Siedlungsflächen (zu denen auch die Flächen für 

gewerbliche Nutzung zur Stromproduktion zählen) vornehmlich in zentralen Orten zu konzentrie-

ren. Weiterhin gilt der Vorrang der Innentwicklung. 

Für das vorliegende Vorhaben ist eine Ausnahme von der Zielvorgabe der Innentwicklung gebo-

ten, da spezifische Anforderungen an den Standort vorliegen (vgl. dazu auch Ziff. 4.1. Abs. 5 LEP 

M-V 2016, zweiter Anstrich). Die Vergütungsfähigkeit der Photovoltaik-Freiflächenanlage ist – 
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wie in Ziffer 5.3. Abs 9 unter Verweis auf die alte Rechtslage dargestellt – von der Lage der kon-

kreten Standortfläche entlang von Verkehrswegen wie in diesem Fall der BAB 14 abhängig. Au-

tobahnen sind Bundesfernstraßen, die nur für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt 

und so angelegt sind, dass sie frei von höhengleichen Kreuzungen und für Zu- und Abfahrt mit 

besonderen Anschlussstellen ausgestattet sind (vgl. § 1 Abs. 3 FStrG), und die keine Ortsdurch-

fahrten aufweisen. Nachdem das Vorhaben für den Erhalt seiner Wirtschaftlichkeit auf die Lage 

an der Bundesautobahn angewiesen ist und diese Flächen sich im Außenbereich befinden, ist eine 

Innenbereichsentwicklung für das Vorhaben aufgrund seiner spezifischen Standortanforderungen 

nicht darstellbar. 

Aufgrund dieser Standortbezogenheit kann die Betriebsfläche auch nicht an Zentrale Orte gebun-

den werden; vielmehr ist der vorgesehene Standort für das Vorhaben innerhalb der Gemeinde 

Banzkow ohne Alternative. 

 

b) Raumbezogene Auswirkungen auf den Tourismus 

Aufgrund der Lage des Vorhabenstandorts auf Ackerflächen entlang der Autobahn A 14 ist derzeit 

keine Auswirkung auf den Tourismus und dessen Weiterentwicklung in Westmecklenburg zu er-

warten. Soweit im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens entsprechende Einwände von TöB oder 

Privaten erhoben werden, wird sich die Gemeinde Banzkow im Rahmen der Abwägung damit 

ergebnisoffen auseinandersetzen. 

 

c) Raumbezogene Auswirkungen auf die Land- und Forstwirtschaft 

Von dem geplanten Vorhaben werden landwirtschaftliche Flächen betroffen mit einer durch-

schnittlichen Bodenwertzahl von 19. Es handelt sich um ertragsarme Böden. Insoweit steht das 

raumordnerische Umwandlungsverbot bei Bodenwertzahlen > 50 dem Vorhaben nicht entgegen. 

Die Flächen hat der Vorhabenträger von einem privaten Eigentümer angepachtet. Die dadurch zu 

erzielenden Einnahmen helfen dabei, die Einnahmestruktur des landwirtschaftlichen Betriebs zu 

verbessern und zu verstetigen; weil der Verpächter nicht mehr allein auf die schwankenden Erzeu-

gerpreise angewiesen ist, sondern über einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren regelmäßige und 

planbare Einnahmen erhält. Insoweit wird die lokale Landwirtschaft gestärkt. 

Eine Zerschneidung vorhandener Bewirtschaftungsstrukturen wird vermieden. Der geplante 

Standort befindet sich auf einem Grundstück. Soweit nach Errichtung der Photovoltaik-Freiflä-

chenanlage eine temporäre Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung auf der Fläche vor-

liegt, sind andere landwirtschaftliche Betriebe davon nicht betroffen. 

 

Durch einen planbegleitenden städtebaulichen Vertrag wird die Gemeinde Banzkow den Vorha-

benträger zum Rückbau der Anlagen nach dem Ende der zivilrechtlich vereinbarten Nutzungs-

dauer und zur Wiederherstellung von landwirtschaftlich nutzbaren Flächen verpflichten. Eine dau-

erhafte Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen wird mithin ausgeschlossen. 

Auch wenn das Vorhaben in einem Waldmehrungsgebiet liegt, sind am konkreten Standort kein 

Potential zur Mehrung von Wald vorhanden. Es existieren lediglich Randeingrünungen und Stra-

ßenbegleitgrün in einem raumordnerisch und regionalplanerisch nicht relevanten Umfang. Die 

vorhandene geringe Bodenqualität steht einer Aufforstung auch unter fachlichen Gesichtspunkten 

entgegen. 

 

d) Raumbezogene Auswirkungen auf Natur- und Landschaftsschutz 

Der geplante Standort liegt außerhalb von raumbedeutsamen Schutzbereichen für die Natur und 

die Landschaft. Die nächsten FFH-Gebiete sind wie folgt situiert: 

- SPA DE 2535-402 Lewitz / LSG L22b Lewitz befindet sich östlich in mindestens 650 m 

Entfernung hinter der BAB A 14 und der Ortslage Goldenstädt.  
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- SPA DE 2534-402 Feldmark Wöbbelin-Fahrbinde befindet sich südwestlich in mindes-

tens 1000 m Entfernung hinter der Landesstraße. 

 

e) Raumbezogene Auswirkungen auf den Verkehr und sonstige technische Infrastruktur  

Der Vorhabenstandort liegt komplett innerhalb der erweiterten Anbauverbotszone der BAB A 14 

gemäß § 9 FStrG. Die Autobahn hat den regionalplanerisch vorgesehenen Ausbauzustand erreicht. 

Erweiterungspläne seitens des Landes oder des Straßenbaulastträgers sind nicht bekannt. Auf ab-

sehbare Zeit ist mit einer Erweiterung dieses Verkehrswegs nicht zu rechnen. 

Die Auswirkungen, die das Vorhaben auf die Nutzung der Autobahn haben könnte (Stichwort: 

Blendung durch Solarmodule) wird im Rahmen des Bauleitplanverfahren und im abzuschließen-

den städtebaulichen Vertrag geregelt. 

Auswirkungen auf sonstige verkehrliche Infrastruktur hat das geplante Vorhaben nicht. Insbeson-

dere müssen keine zusätzlichen öffentlichen Erschließungsmaßnahmen getroffen werden. 

Sonstige technische Infrastruktur wie überregionale Versorgungsleitungen und Richtfunkstrecken 

werden von dem geplanten Vorhaben nicht berührt. 

 

f) Raumbezogene Auswirkungen auf die Energieversorgung 

„Mecklenburg-Vorpommern hat große Potentiale zur Gewinnung von Energien aus erneuerbaren 

Quellen in den Bereichen Windenergie (On- und Offshore), Bioenergie, Solarenergie und Geother-

mie. Die optimale Nutzung dieser Potentiale wird intensiv vorangetrieben – zum einen aus Grün-

den der Verknappung fossiler Rohstoffe, des Klimaschutzes sowie der Energiewende und zum 

anderen, um den Abfluss der Kaufkraft beim Kauf von nicht einheimischer fossiler Energie zu 

verringern.“2 

 

Unter dem Punkt „5.3 Energie“ wird im LEP M-V3 auf diesen Schwerpunkt eingegangen. Hier 

heißt es unter anderem: 

„(1) In allen Teilräumen soll eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energieversor-

gung gewährleistet werden. Um einen substanziellen Beitrag zur Energiewende in 

Deutschland zu leisten, soll der Anteil erneuerbarer Energien dabei deutlich zunehmen.“4 

 

Mit der Realisierung des geplanten Vorhabens werden diese Ziele umgesetzt. Es wird ein Beitrag 

zur Energiewende geleistet. Im Land Mecklenburg-Vorpommern wird durch dieses Projekt der 

Anteil an erneuerbaren Energien erhöht. 

 

Das geplante Vorhaben verstößt gegen das raumordnerische Ziel gemäß 5.3. Abs.9 LEP M-V 

2016, da die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen außerhalb des 110-m-Korridors 

vom Fahrbahnrand der BAB A 14 geplant ist. Daher wird eine Zielabweichung beantragt. Mit 

Datum vom 04.01.2024 hat das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit 

einen positiven Bescheid mit dem Aktenzeichen: V-509-00000-2013/001-052 dazu erteilt. 

Der in Ziffer 6.5. Abs. 3 RREP WM formulierte raumordnerische Grundsatz des Vorrangs der 

Inanspruchnahme von bereits vorbelasteten Flächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen steht 

dem Vorhaben nicht entgegen. 

Die Ausbauziele für die Erneuerbaren Energien haben sich seit Erlass des RREP WM im Jahr 2011 

erheblich verschärft. Bei einer Inanspruchnahme von Konversionsflächen und bereits versiegelten 

 
2 EBD., S. 22. 
3 MINISTERIUM FÜR ENERGIE, INFRASTRUKTUR UND LANDESENTWICKLUNG MECKLENBURG-VORPOMMERN 2016, S. 

70. 
4 MINISTERIUM FÜR ENERGIE, INFRASTRUKTUR UND LANDESENTWICKLUNG MECKLENBURG-VORPOMMERN 2016, S 

71. 
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Flächen lassen sich diese Ziele weder in der Planungsregion Westmecklenburg noch auf dem Ge-

biet der Gemeinde Banzkow verwirklichen; schlicht, weil es solche Flächen nicht in dem benötig-

ten Ausmaß gibt. Jedenfalls für das Gebiet der Gemeinde Banzkow ist die Realisierung des Vor-

habens auf Flächen entlang der BAB A 14 aufgrund der Vorgaben des EEG 2022 und des in der 

Gemeinde sonst nicht vorhandenen weiteren Flächenpotentials alternativlos. Zudem ist zu beden-

ken, dass die Förderung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen durch das EEG auf solchen, ver-

kehrswegnahen Flächen auf der Vermutung ihrer erheblichen immissionsbedingten Vorbelastung 

durch den Verkehr und der damit einhergehenden ökologischen „Abwertung“ beruht. 

 

Der nordwestliche Teilbereich des Plangebietes befindet sich zusätzlich gemäß dem Punkt 6.4.2 

(8) des RREP WM im Infrastrukturkorridor. Hier heißt es: „Die ursprünglich für den Transrapid 

geplante Trasse soll von dauerhaften Nutzungen freigehalten werden. Ausnahmen können für re-

gional bedeutsame Vorhaben erfolgen.“ Die Errichtung einer Photovoltaikfreiflächenanlage ist ein 

regional und überregional bedeutsames Vorhaben. Gemäß § 2 EEG5 ist die herausgehobene Be-

deutung der erneuerbaren Energien festgeschrieben. Es besteht seitens der Regierung ein überra-

gendes Interesse, die Energieversorgung sicherzustellen. Dazu zählt auch dieses Projekt. 

 

4 Angaben zum Plangebiet 

 

4.1 Gebäudebestand 

 

Im Plangebiet befinden sich keine Gebäude. 

 

 
 

Abbildung 4 Blick von Nordosten in Richtung Südwesten auf das Bebauungsplangebiet, Foto St. Schulz, 25.02.2022 

 

  

 
5 ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ VOM 21.07.2014, BGBL. I S. 1066, ZULETZT GEÄNDERT DURCH ART. 1 DES GE-

SETZES VOM 08.05.2024, BGBL. 2024 I NR. 151. 
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4.2 Bestand Erschließungsanlagen 

 

Im Plangebiet befinden sich Erschließungsanlagen. Am westlichen Rand des Plangebietes befindet 

sich eine Gasstation. 

Im Zuge der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurden seitens der WEMAG mit E-Mail 

vom 02. Mai 2024 mitgeteilt, dass ein 0,4 kV-Kabel das Plangebiet quert. 

 

4.3 Derzeitige Nutzung 

 

Die Fläche des geplanten Sondergebietes wurde zum Zeitpunkt der Planaufstellung als landwirt-

schaftliche Fläche genutzt. Hier werden wechselnde Fruchtfolgen wie zum Beispiel Mais und Rog-

gen angebaut. 

Die Qualität der Böden ist gering. Die Bodenpunkte im Plangebiet liegen laut Daten des Geopor-

tals bei 18 Bodenpunkten. Flächen mit 50 oder mehr Bodenpunkten sind nicht enthalten. Auch die 

umliegenden Flächen außerhalb des Plangebietes weisen nur Bodenpunkte zwischen 18 und 20 

aus. 

 

4.4 Naturräumliche Bedingungen 

4.4.1 Geologie 

 

Das Plangebiet gehört zur Endmoränenlandschaft des nördlichen Tieflandes. Es wird durch Abla-

gerungen aus Schmelzwasserströmen gekennzeichnet. Sande, Schluffe und Geschiebeböden cha-

rakterisieren den für eiszeitlich geprägte Landschaften typischen Bodenaufbau. 

 

 

4.4.2 Böden 

 

Ein Bodengutachten für diesen Bereich liegt noch nicht vor. Der Bereich ist gekennzeichnet durch 

Sand-Gleye/ Braunerde- Gleye (Braungley) aus grundwasserbeeinflussten Sandersanden. Das Re-

lief ist eben bis flachwellig (Kartenportal M-V). 

 

 

4.4.3 Grundwasser 

 

Konkrete Angaben zum Grundwasser können derzeit nicht gegeben werden, da kein Bodengut-

achten speziell für diesen Bereich vorliegt. Laut den Karten des LUNG liegt der Grundwasserflu-

rabstand zwischen 2 und 5 m.6 

 

 

4.4.4 Oberflächenwasser 

 

Es existieren keine offenen Gewässer im Plangebiet. 

 
6  LUNG MV; GRUNDWASSER 2022. 
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4.4.5 Altlasten 

 

Altlasten sind im Plangebiet bisher nicht bekannt. 

 

 

4.5 Denkmalschutz 

 

Baudenkmale im Plangebiet sind derzeit nicht bekannt; Bodendenkmale sind ebenfalls nicht be-

kannt. 

 

Es gilt folgender Hinweis: 

Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die Bestimmungen 

des § 11 DSchG MV. In diesem Fall ist die untere Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu be-

nachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Be-

auftragten des Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf 

Werktage nach Zugang der Anzeige. 

 

4.6 Schutzgebiete nach Bundesnaturschutzgesetz 

 

Der Planbereich liegt außerhalb von Schutzgebieten wie zum Beispiel Naturschutzgebiet, Natio-

nalpark, Nationale Naturmonumente, Biosphärenreservat, Landschaftsschutzgebiet, Naturpark 

und Naturdenkmäler des Bundesnaturschutzgesetzes. 

 

 

5 Planinhalt und textliche Festsetzung 

 

5.1 Beschreibung des Gesamtprojektes 

 

Durch Umsetzung der Planung wird eine landwirtschaftliche Fläche einer neuen Nutzung zuge-

führt. Es ist beabsichtigt, auf dem Gelände Photovoltaikanlagen zur Erzeugung von Strom aus 

Sonnenenergie (regenerativen Energien) zu errichten. Dazu gehören neben den Modultischen auch 

die notwendigen Trafostationen, Wechselrichterstationen, Speichermedien, Überwachungstechnik 

und Verkabelung sowie Zufahrts- und Wartungsflächen.  

Es wird davon ausgegangen, dass zukünftig neue Technologien zur Erzeugung von umweltfreund-

lichem Strom zur Verfügung stehen, die einen geringeren Flächenverbrauch erfordern. 

 

5.2 Art der baulichen Nutzung 

 

Das vorhabenbezogene Bebauungsplangebiet ist als sonstiges Sondergebiet SO nach § 11 

BauNVO festgesetzt. Als sonstige Sondergebiete sind gemäß §11 BauNVO solche Gebiete darzu-

stellen und festzusetzen, die sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 der BauNVO wesent-

lich unterscheiden. Dies trifft für Photovoltaikanlagen zu. Für das sonstige Sondergebiet ist dem-

entsprechend als Zweckbestimmung „Photovoltaik“ festgelegt. Gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO kom-

men für sonstige Sondergebiete insbesondere in Betracht Gebiete für den Fremdenverkehr, wie 
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Kurgebiete und Gebiete für Fremdenbeherbergung, Ladengebiete, Gebiete für Einkaufszentren 

und großflächige Handelsbetriebe, Gebiete für Messen, Ausstellungen und Kongresse, Hochschul-

gebiete, Klinikgebiete, Hafengebiete, Gebiete für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder 

Nutzung erneuerbarer Energien, wie Wind- und Sonnenenergie dienen. 

 

Das sonstige Sondergebiet dient ausschließlich der Erzeugung solarer Energie durch die Errich-

tung und den Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage. Zulässig sind hier Modultische mit So-

larmodulen sowie die für den Betrieb erforderlichen technischen und dem Nutzungszweck des 

Gebietes dienende Nebenanlagen, Trafostationen, Monitoring-Container, Umspannstationen, 

Wechselrichterstationen, Speichermedien, Zufahrts-, Wartungsflächen und Zaunanlagen bis zu ei-

ner Höhe von 4,0 m. 

 

Bauliche Anlagen und Nebenanlagen, die auch nur dem vorübergehenden Aufenthalt von Perso-

nen dienen, sind unzulässig. Ausgenommen hiervon ist ein vorübergehender Aufenthalt von Per-

sonen während technischer Kontroll- und Wartungsarbeiten. 

 

5.3 Maß der baulichen Nutzung 

 

Das Maß der baulichen Nutzung kann gemäß § 16 BauNVO festgelegt werden durch die Festset-

zung der Grundflächenzahl (GRZ) oder der Größe der baulichen Anlagen, der Geschossflächen-

zahl (GFZ) oder der Größe der Geschoßfläche, der Baumassenzahl (BMZ) oder der Baumasse, der 

Zahl der Vollgeschosse, der Höhe baulicher Anlagen. 

Gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO ist bei Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebau-

ungsplan festzusetzen 

1. stets die Grundflächenzahl oder die Grundfläche der baulichen Anlagen, 

2. die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen, wenn ohne ihre Festsetzung 

öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden 

können. 

 

Das sonstige Sondergebiet dient ausschließlich der Erzeugung solarer Energie durch die Errich-

tung und den Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage. Zulässig sind hier Modultische mit So-

larmodulen sowie die für den Betrieb erforderlichen technischen und dem Nutzungszweck des 

Gebietes dienende Nebenanlagen, Trafostationen, Monitoring-Container, Umspannstationen, 

Wechselrichterstationen, Speichermedien, Zufahrts-, Wartungsflächen und Zaun-anlagen bis zu 

einer Höhe von 4,0 m. 

 

Bauliche Anlagen und Nebenanlagen, die auch nur dem vorübergehenden Aufenthalt von Perso-

nen dienen, sind unzulässig. Ausgenommen hiervon ist ein vorübergehender Aufenthalt von Per-

sonen während technischer Kontroll- und Wartungsarbeiten. 

 

Gemäß Nr. 1.3 der textlichen Festsetzungen wird die maximale Höhe baulicher Anlagen auf 4,0 

m über Geländeoberkante begrenzt. Die Bodenfreiheit unterhalb der Solarmodule muss mindes-

tens 0,80 m betragen. Als unterer Bezugspunkt gelten die innerhalb der Planzeichnung festgesetz-

ten Höhen in Metern über NHN im Bezugssystem DHHN2016 als vorhandenes Gelände. Es er-

folgt keinerlei Modellierung des Geländes. Es ist beabsichtigt, die Modultische mit dem Gelände 

mitlaufen zu lassen, so dass keine Höhenanpassungen des Geländes vorgenommen werden müs-

sen. Durch die Festsetzung der Höhe wird eine negative Auswirkung und Beeinträchtigungen auf 

das Landschaftsbild vermieden. Gleichzeitig wird durch die Festsetzung die Bildung einer Vege-

tationsfläche unterhalb der Module gefördert. 
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Die Höhe der Zaunanlage (Einfriedung) ist in Festsetzung Nr. 1.4 beschränkt auf eine Höhe von 

4,0 m über Oberkante Gelände. Dabei ist der Zaun so herzustellen, dass ein Abstand zwischen 

Bodenoberkante und Unterkante von mindestens 0,20 m eingehalten wird. Dieser Abstand dient 

zum Individuenaustausch zwischen dem Plangebiet und der Umgebung. 

 

Bauliche Anlagen und Nebenanlagen, die auch nur dem vorübergehenden Aufenthalt von Perso-

nen dienen, sind unzulässig. Ausgenommen hiervon ist ein vorübergehender Aufenthalt von Per-

sonen während technischer Kontroll- und Wartungsarbeiten. Mit dieser Festsetzung soll der Auf-

enthalt von unbefugten Personen sowie die Übernachtung von Personal im Plangebiet vermieden 

werden. 

 

 

5.4 Überbaubare Grundstücksfläche 

 

Gemäß § 23 BauNVO werden die überbaubaren Grundstücksflächen geregelt. Die überbaubaren 

Grundstücksflächen können durch die Festsetzung von Baulinien, Baugrenzen oder Bebauungstie-

fen bestimmt werden. Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese 

nicht überschreiten. 

In der Planzeichnung wurden Baugrenzen festgesetzt. Sie verlaufen in unterschiedlichen Abstän-

den zu den jeweiligen Zwangspunkten, wie z. Beispiel Wald, Autobahn, Leitungen oder geschütz-

tes Biotop. 

Im nördlichen Planbereich befindet sich ein geschütztes Biotop, zu dem ein Mindestabstand von 

> 10 m eingehalten wurde. 

Im nordöstlichen Bereich befindet sich die Rampe einer Brücke über die Bundesautobahn BAB 

14. Zur Rampe wurde ein Mindestabstand von 10 m zum Böschungsfuß gemäß Absprache mit der 

Autobahn GmbH des Bundes eingehalten. Der Bereich der Autobahn sowie der Knotenpunkt sol-

len in den nächsten Jahren ausgebaut werden. 

Östlich des Plangebietes verläuft die Bundesautobahn BAB 14. Hier wurde das Plangebiet gemäß 

Absprachen mit der Autobahn GmbH des Bundes auf die Vorgaben von mindestens 25 m zurück-

gezogen. Der Abstand der Baugrenze zur befestigten Fahrbahnkante der Bundesautobahn BAB 14 

beträgt 28 m. 

Im Bereich bis zu 100 m zur befestigten Fahrbahnkante befindet sich die Anbaubeschränkungs-

zone der Bundesautobahn BAB 14. Im Zuge der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hat 

die Autobahn GmbH mitgeteilt, dass hinsichtlich der Errichtung eines Solarparks im Bereich von 

40 —100 m keine Bedenken bestehen. Entsprechende Genehmigungen sind im Zuge der weiteren 

Planungen beim Fernstraßenbundesamt gesondert einzuholen. 

Der Abstand zum Wald resultiert aus dem § 20 Abs. 1 des Landeswaldgesetzes Mecklenburg-

Vorpommern. Hier heißt es: „Zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand ist 

bei der Errichtung baulicher Anlagen ein Abstand von 30 Metern zum Wald einzuhalten.“7 Auf-

grund der unregelmäßigen Kante der Trauflinien der Bäume entlang der West- und Nordseite des 

Plangebietes wurden hier größere Abstände als erforderlich in Bezug auf die Flurstücksgrenzen 

festgesetzt. 

Zu den südlich angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen wurde ein Abstand von 3,5 m einge-

halten, so dass Platz für mögliche Wartungen und die Errichtung des Zaunes bleibt. 

Innerhalb des Sondergebietes verläuft ein 0,4 kV-Kabel der WEMAG. Hier wurde ein entspre-

chendes Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten des Versorgers eingeräumt. Die Gesamtbreite 

 
7 LWALDG M-V VOM 27.07.2011, § 20 ABS.1, ZULETZT GEÄNDERT DURCH ART. 2 D. GESETZES VOM 22.05.2021 (GVOBL. M-V S. 

790, 794). 
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beträgt 10 m. Die Baugrenzen wurden auf dem 10-m-Streifen festgesetzt. Gleichzeitig kann dieser 

Streifen als Ausgleichsfläche für die Feldlerche herangezogen werden. 

Zäune, Wartungsflächen, Wege und Stellplätze nach § 12 Abs. 1 BauNVO, sind auch außerhalb 

der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Damit können Zäune auch direkt auf den Flur-

stücksgrenzen errichtet werden. Es entsteht damit ein Abstand zwischen Zaunanlage und Modul-

feldern, der als Sicherheitsstreifen in Bezug auf Vandalismus fungiert und für Kontrollrundgänge 

genutzt werden kann.  

Die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen beinhalten ein weitestgehend offenes Ange-

bot zur Errichtung der Solaranlagen. So kann die Fläche optimal zur Stromerzeugung aus Sonnen-

energie genutzt werden. 

 

 
 

 
 

 

 

5.5 Erschließung 

 

Das Plangebiet ist an die öffentliche Erschließung über die Landesstraße L 072, die Kreisstraße K 

112 angeschlossen. Die Kreisstraße K 112 stellt die Hauptzufahrt zum Plangebiet dar. 

Ein entsprechender Antrag für die Zufahrt wurde an die zuständige Behörde gestellt. Eine Geneh-

migung liegt bereits vor. 
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Abbildung 5 Blick von der Kreisstraße K 112auf die Zufahrt des Plangebietes, Foto Steffi Schulz, 25.02.2022 

Die Zufahrt von der Landesstraße L 072 dient lediglich als Notzufahrt in einem Havariefall und 

für die vorhandene Gasstation. 

 

 
 

Abbildung 6 Blick von der Landesstraße L 072 auf die Zufahrt des Plangebietes, Foto Steffi Schulz, 25.02.2022 

Die Erschließung des Plangebietes ist damit gesichert. 

Der Netzanschluss für das Plangebiet ist im Umspannwerk Wessin reserviert. Der genaue Tras-

senverlauf vom Plangebiet bis zum Umspannwerk befindet sich derzeit in Planung und ist noch 

nicht abgeschlossen. Daher wird auf die Darstellung in einem Plan derzeit verzichtet. 

 

Zufahrtsmöglichkeiten bestehen über die vorhandenen Kreis- und Landesstraßen. 

Innerhalb des Plangebietes quert von Ost nach West ein 0,4 kV-Kabel der WEMAG das Plange-

biet. Dieser Bereich wurde als private Grünfläche festgesetzt. Um die Erschließung des südlich 

gelegenen Teiles des Plangebietes zu ermöglichen, wurde textlich festgesetzt, dass 2 Querungen 

zulässig sind. 
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Sofern es sich nicht um öffentliche Verkehrsflächen handelt, erfolgt die Sicherung der Zufahrt 

zum Planbereich über den Vorhabenträger, der mit den jeweiligen Eigentümern entsprechende 

Vereinbarungen abschließt. Der Nachweis der gesicherten Erschließung ist der Gemeinde vor Sat-

zungsbeschluss zu erbringen. 

Der Anschluss an das Ver- und Entsorgungsnetz ist wie folgt gegeben: 

 Trinkwasserversorgung:  

Ein Anschluss für Trinkwasser ist nicht erforderlich. 

 

 Löschwasserversorgung:  

Die Löschwasserversorgung wird über Feuerlöschkissen oder die Aufstellung von Zisternen 

erfolgen. Alternativ können Feuerlöschbrunnen oder Teiche errichtet werden. 

 
Abbildung 7 Vorläufiger Belegungsplan (Stand 11/2024) mit Darstellung Löschwasserkissen, Darstellung ist unverbindlich 

In der Abbildung 7 sind die Zufahrten mit den Aufstellflächen für die Feuerwehr und den 

Löschwasserkissen dargestellt. Zusätzlich wurde der 300 m Radius dargestellt. Die Darstel-

lung ist exemplarisch und nicht verbindlich, da bis zur Umsetzung der Planung geprüft werden 

muss, welche Komponenten noch am Markt verfügbar sind. 

Die Löschwasserversorgung des Sondergebietes Photovoltaik wird entsprechend des mit der 

zuständigen Behörde abgestimmten Feuerwehrplans sichergestellt. 
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Abbildung 8 Ausschnitt aus dem vorläufigen Belegungsplan (Stand 11/2024) mit Darstellung Löschwasserkissen, Aufstell-

fläche für Feuerwehr, Darstellung ist unverbindlich 

Die Zugänge und Zufahrten von öffentlichen Verkehrsflächen entsprechend der Bebauung und 

Nutzung sind für die Feuerwehr entspr. § 5 LBauO M-V zu gewährleisten. Dabei sind die 

Vorgaben zur lichten Breite und Höhe gemäß der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr 

M-V zu beachten.  

Bei Einzäunung der Anlage mit einer Toranlage ist die Zugangsmöglichkeit für die Feuerwehr 

über eine Feuerwehrschließung sicherzustellen. Hierzu hat eine Abstimmung mit dem Vor-

beugenden Brandschutz (VB) des Landkreises Ludwigslust Parchim zu erfolgen.  

Es ist ein Feuerwehrübersichtsplan zu erstellen, mit dem Vorbeugenden Brandschutz abzu-

stimmen und über den Landkreis Ludwigslust-Parchim den Feuerwehren zur Verfügung zu 

stellen. 

Zur Vorbeugung gegen Flächenbrände, die sich durch brennbaren Bewuchs ausdehnen kön-

nen, ist durch entsprechende Bewirtschaftung und Pflege zu sichern, dass eine mögliche 

Brandausbreitung verhindert wird.  

Vor Inbetriebnahme der Anlage ist eine Unterweisung der Feuerwehr durchzuführen. Der Kon-

takt zu den entsprechenden Feuerwehren ist über das Amt Crivitz, Bürgeramt, Bereich öffent-

liche Sicherheit und Ordnung herzustellen. 

 

 Stromversorgung: 

Das Bebauungsplangebiet liefert selbst Strom. Der Einspeisepunkt in das öffentliche Strom-

netz erfolgt nach den Vorgaben und in Abstimmung mit dem Netzbetreiber. 

 

 Abwasserentsorgung:  

Da kein Wasseranschluss benötigt wird, wird auch kein Abwasseranschluss benötigt. 

 

 Gasversorgung: 

Es ist keine Gasversorgung erforderlich. 

 

 Telekommunikation: 

Im Plangebiet sind keine Kommunikationslinien der Telekom vorhanden. Diese verlaufen 

westliche der Landesstraße L 072 und nördlich der Kreisstraße K 112. Sie liegen damit außer-

halb des Bebauungsplangebietes. 

 

 Niederschlagswasser: Das Niederschlagswasser kann wie bisher an Ort und Stelle versickern. 

Unter und zwischen den Modultischen erfolgt keine Versiegelung. 
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Für die breitflächige Versickerung stehen oberflächennah bis in mehrere Meter Tiefe Mittel-

sande an. Der Grundwasserspiegel befindet sich gemäß den digital vom Landesamt für Um-

welt, Naturschutz und Geologie MV (LUNG) zur Verfügung gestellten Archivbohrungen ab 

ca. 8 m unter Gelände. Bei der Filtration durch die Sandschichten bis zum Grundwasserspiegel 

erfolgt eine mehr als ausreichende Reinigung des Niederschlagswassers. Zusätzliche techni-

sche Vorreinigungsanalgen sind für die Photovoltaikanalage aufgrund der sehr geringen Flä-

chenverschmutzung nicht erforderlich. 

Ein ggf. bei Starkregen auftretender oberirdischer Abfluss von Niederschlagswasser ist gemäß 

§ 37 Abs. 1, Satz 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) unzulässig. Dementsprechend darf der na-

türliche oberirdische Abfluss zum Nachteil eines tieferliegenden Grundstücks infolge der auf 

dem höher liegenden Grundstück errichteten baulichen Anlagen nicht verstärkt werden. 

 

Es gilt folgender Hinweis: 

Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die Bestimmungen 

des § 11 DSchG MV. In diesem Fall ist die untere Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu be-

nachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Be-

auftragten des Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf 

Werktage nach Zugang der Anzeige. 

 

Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, welche eine 

Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderungen des Bodens, Verlust von Oberboden, 

Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden werden. 

Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück sowie 

die weiteren in § 4 Absatz 3 und 6 des Bundes-Bodenschutzgesetzes genannten Personen sind 

verpflichtet, konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast 

vorliegt, unverzüglich dem Landkreis als zuständiger Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Diese 

Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf den 

Boden und den Untergrund zusätzlich auch für die Bauherren und die von ihnen mit der Durch-

führung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, Sachverständige und Untersuchungs-

stellen. 

 

Beim Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen, Gemischen und Bodenmaterial für z.B. Zuwe-

gungen und Stellflächen ist die Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen 

Ersatzbau-stoffen in technische Bau-werke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV) vom 9. 

Juli 2021 (BGBI. I S. 2598), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2023 (BGBI. 2023 

I Nr. 186) geändert worden ist, zu beachten. 

 

Der Umgang und der Betrieb mit wassergefährdenden Stoffen (Trafo-Öle) haben nach der AwSV 

zu erfolgen. 

 

Aus der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurden in der Stellungnahme 

des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Fachdienst 68 Umwelt, Wasser- und Bodenschutz vom 

05.01.2023 folgende Auflagen mitgeteilt: 

 

- Ergeben sich während der Erdarbeiten konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche Bo-

denveränderung oder Altlast vorliegt, sind unverzüglich die Arbeiten einzustellen und die un-

tere Bodenschutzbehörde des Landkreises zu informieren, um die weiteren Verfahrensschritte 

abzustimmen. 
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- Eventuell vorhandene Fremdstoffe, Müllablagerungen, etc., die im Zuge der Erdarbeiten frei-

gelegt werden, sind einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Lagerflächen und Baustellenflä-

chen sind flächensparend herzustellen und bodenschonend zu nutzen. 

- Die Zwischenlagerung /Bewertung / Verwertung von Böden hat getrennt nach Bodensubstrat 

zu erfolgen. 

- Bodenmieten sind nicht zu befahren. 

- Beim Einbau mineralischer Abfälle (z. B. Recyclingmaterial) in technischen Bauwerken ist 

nachweislich geeignetes Material (Z 0, Z 1.1) unter Beachtung der LAGA' zu verwenden. Der 

schriftliche Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen. Bei Z 1.1 Material ist ein Abstand von 

mindestens einem Meter zwischen der Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden 

Grundwasserstand einzuhalten. 

- Wird außerhalb landwirtschaftlich genutzter Flächen Bodenaushub auf oder in die durchwur-

zelbare Bodenschicht gebracht, sind die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlas-

tenverordnung bzw. für dort nicht enthaltene Schadstoffe die Zuordnungswerte Z-0 der LAGA 

einzuhalten. Bei der Bodenverwertung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen sind 70% der 

Vorsorgewerte einzuhalten und es ist vorab von der LFB Rostock eine Stellungnahme einzu-

holen und zu beachten. Der schriftliche Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen. 

- Um den Anforderungen des vorsorgenden Bodenschutzes, der Minimierung der Beeinträchti-

gungen der Böden, gerecht zu werden, ist eine bodenkundliche Baubegleitung von Beginn der 

Vorbereitung bis zum Abschluss des Vorhabens von einem Boden-Fachkundigen vornehmen 

zu lassen. Die Dokumentation ist der uBb unverzüglich nach Abschluss der Maßnahme vorzu-

legen. Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die Bodenfunktionen der nur vorübergehend in 

Anspruch genommenen Böden durch ggf. Rückbau nicht mehr erforderlicher Befestigungen, 

Aufbringung abgetragenen Oberbodens und Flächenlockerung wiederherzustellen. 

 

Folgende Hinweise wurden gegeben: 

- Die Verwertung überschüssigen Bodenaushubs oder Fremdbodens beim Ein- oder Aufbringen 

in die durchwurzelbare Bodenschicht hat unter Beachtung der bodenschutzrechtlichen Vor-

schriften (insbes. §§ 4, 7 Bundesbodenschutzgesetz, §§ 10-12 Bundes-Bodenschutz- und Alt-

lastenverordnung) zu erfolgen. Nach den gesetzlichen Vorgaben ist der Boden vorsorgend vor 

stofflichen und physikalischen Beeinträchtigungen (wie Kontaminationen mit Schadstoffen, 

Gefügeschäden, Erosion, Vernässungen, Verdichtungen, Vermischungen unterschiedlicher 

Substrate) zu schützen. Ein baulich in Anspruch genommener Boden sollte nach Abschluss 

eines Vorhabens seine natürlichen Funktionen wieder erfüllen können. 

- Für die bodenkundliche Baubegleitung sind neben der DIN 19731 Ausgabe 5/98 und der DIN 

19639 die Verwendung des BVB-Merkblattes Band 2 - Bodenkundliche Baubegleitung BBB, 

Leitfaden für die Praxis (Bundesverband Boden) und die Arbeitshilfe - Baubegleitender Bo-

denschutz auf Baustellen, Schnelleinstieg für Architekten und Bauingenieure - zu empfehlen. 

 

Folgende Hinweise wurden durch des Landkreis LUP FD 33 Bürgerservice/Straßenverkehr im 

Zuge der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gegeben: 

Das Vorhaben könnte eine Arbeitsstellensicherung im Sinne der Straßenverkehrsordnung (StVO) 

erforderlich machen. Demnach sind auf oder neben öffentlichen Verkehrsflächen verkehrslen-

kende und verkehrsraumeinschränkende Maßnahmen (u. a. auch Baustellenausfahrten) nach § 45 

Absatz 6 StVO rechtzeitig vor Baubeginn durch den bauausführenden Betrieb bei der Straßenver-

kehrsbehörde unter zusätzlicher Vorlage eines Verkehrszeichenplans/ Baustellenkonzeptes (nicht 

der reine Lage- oder Leitungsplan) zu beantragen. 

 

Neu geschaffene Verkehrsflächen/Zuwegungen zu den Anlagen und deren Anbindung an das vor-

handene Straßennetz sind im Vorfeld mit dem zuständigen Straßenbaulastträger/Eigentümer der 
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vorhandenen Straßen/Wege und der Verkehrsbehörde abzustimmen. Ggf. ist eine zusätzliche (dau-

erhafte) Beschilderung mit amtlichen Verkehrszeichen erforderlich. 

 

Seitens der Autobahn GmbH ergehen folgende Hinweise: 

Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 FStrG bedürfen bauliche Anlagen bis zu einer Entfernung von 100 Metern 

längs der Bundesautobahn der Zustimmung des Fernstraßenbundesamtes, sog. Anbaubeschrän-

kungszone. 

Zu den unter § 9 FStrG fallenden Anlagen zählen auch die Solartische und jegliche damit im Zu-

sammenhang stehenden Anlagen über der Erdgleiche (z.B. Masten etc.) Dies gilt auch für Abgra-

bungen und Aufschüttungen größeren Umfangs. 

Maßgeblich für die Berechnung der straßenrechtlichen Abstände ist das bauliche Teil, dass sich 

am dichtesten zur Bundesfernstraße befindet. 

Zu- und Abfahrten zu den Bundesautobahnen und den als Kraftfahrstraßen ausgewiesenen Bun-

desstraßen einschließlich der dazu gehörenden Rast-anlagen dürfen nicht angelegt werden, auch 

nicht während der Bau-/Errichtungsphase. (§§ 8 und 9 FStrG sowie § 18 StVO). 

§ 11 Abs. 2 FStrG ist zwingend zu beachten. Anpflanzungen, Zäune, Stapel, Haufen und andere 

mit dem Grundstück nicht fest verbundene Einrichtungen dürfen danach nicht angelegt werden, 

wenn sie die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. 

Wasser geklärt oder ungeklärt, darf dem Straßengebiet weder zufließen können noch zugeleitet 

werden. Eine Einleitung in Entwässerungsanlagen der Bundesautobahnen wird nicht zugelassen. 

Sofern Leitungen (Elektrokabel, Telekommunikationslinien etc.), Baustelleneinrichtungen (La-

gerflächen etc.) und Ähnliches in einem Abstand von weniger als 100 m zur befestigten Fahrbahn-

kante der Bundesautobahn angelegt werden sollen und diese nicht Bestandteil dieses Verfahrens 

sind, sind diese gesondert beim Fernstraßenbundesamt zu beantragen. 

 

Im westlichen Teil des Plangebietes verläuft eine Gasleitung. Die vorhandene Leitung wurde nach-

richtlich in die Planzeichnung übernommen. Hier erfolgte eine Sondierung im Februar 2023 vor 

Ort mit dem zuständigen Versorger der HanseGas GmbH und eine anschließende Einmessung. Sie 

liegt jedoch außerhalb des Sondergebietes. Gleichzeitig wurde zugunsten des Versorgers ein Geh- 

Fahr- und Leitungsrecht eingeräumt. 

 

 

5.6 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 

 

Zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft wurden Maßnah-

men zur Vermeidung/Minimierung, zum Ausgleich und zum Ersatz von Umwelteinwirkungen 

überprüft. Die Ergebnisse sind in den Umweltbericht und dessen Anlagen eingeflossen und detail-

liert beschrieben. Als Grundlage hierfür wurden die verfügbaren einschlägigen Datengrundlagen, 

Kartenanwendungen und Arbeitshilfen der Landesregierung genutzt, insbesondere Unterlagen 

zum Bodenschutz in der Planung und beim Bauen. 

 

Folgende Maßnahmen sind zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 

Auswirkungen vorgesehen: 

Das Gebot zur Vermeidung und Minderung von Vorhabenauswirkungen ist unabhängig von der 

Eingriffsschwere im Rahmen der Verhältnismäßigkeit der Mittel anzuwenden. Zusammenfassend 

sind folgende Vorkehrungen und Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung erheblicher Be-

einträchtigungen des Naturhaushaltes, des Landschaftsbildes und aus artenschutzrechtlichen 

Gründen vorgesehen: 
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„Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

VAR1 - Bauzeitenregelung zum Schutz der Brutvogelfauna 

Die Bauausführung, einschließlich der Arbeiten zur Baufeldfreimachung und die Anlage von La-

ger- und Stellplätzen (Baustelleneinrichtung) erfolgt zum Schutz der Feld- und Heidelerche au-

ßerhalb des Zeitraumes vom 1. März bis 15. August. Des Weiteren wird ein Baubeginn unmittelbar 

nach der regulären Ernte der entsprechenden angebauten Feldfrüchte auf den Ackerflächen als 

nicht kritisch angesehen. Dazu zählt nicht die Mahd von Grünlandflächen. 

Bauarbeiten in der Brutzeit des Rot-Milans sind in einem Abstand von mindestens 300 m vom 

Horst-Baum zulässig. Bei sämtlichen Arbeiten, die in Verbindung mit dem Bau des Solarparks 

stehen und unter die 300 m Abstandsmarke zum Rot-Milan-Horst fallen, ist die Brutzeit des Rot-

Milans (15. März bis 15. August) abzuwarten. 

Des Weiteren sind die Vorgaben des § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG zu beachten. 

 

AAR2 – Anlage von „Grünfenstern“ innerhalb des Plangebietes 

Als Ausgleich für die Beeinträchtigung von sechs Feldlerchenreviere (vier Reviere im Bereich der 

überplanten Ackerfläche, zwei weiteren unmittelbar südlich angrenzend) sind im Solarpark sechs, 

30 m x 30 m, große „Grünfenster“, die frei von jeglicher Bebauung bleiben, anzulegen. Drei der 

sechs „Fenster“ sind im Bereich der Grünfläche G4 anzulegen. Zwei weitere „Fenster“ werden in 

der Teilfläche (SO2) südlich der Grünfläche G4 angeordnet. Ein weiteres „Fenster“ wird in der 

nördlichen Teilfläche (SO1) integriert. Bei den „Grünfenstern“ handelt es sich um 30 m x 30 m 

große Freiflächen innerhalb der Photovoltaikanlage, die frei von Photovoltaikmodulen, Speicher-

medien, inneren Wegen und sonstigen Nebenanlagen bzw. von jeglicher Bebauung bleiben. Die 

Anlage und Pflege der „Fenster“ erfolgt gemäß der HzE Maßnahme 2.31 als “extensive Mäh-

wiese“. Die Ersteinrichtung der „Fenster“ erfolgt durch Selbstbegrünung oder Einsaat mit regio-

nal- und standorttypischem Saatgut („Regiosaatgut“). Die Pflege der „Grünfenster“ erfolgt ent-

sprechend den Grünflächen G1, G2 und G4 (s. o.). Um die Funktionalität der „Fenster“ für die 

Feldlerchen zu sichern, sind die „Fenster“ mindestens 100 m von Vertikalstrukturen (wie Wald-

ränder, Baumreihen, Hecken), Strommasten, Straßen und Autobahnen anzulegen. Außerdem müs-

sen die einzelnen „Fenster“ zueinander mindestens 100 m Abstand halten. 

Mit Beginn der Brutzeit der Feldlerche sind die Bauarbeiten zumindest im Bereich der „Grünfens-

ter“ zu beenden. Eine Entwicklung der „Fenster“ ist nicht erforderlich, da Feldlerchen durchaus 

als „Erstbesiedler“ von „Katastrophenflächen“ angesehen werden können und somit die Funktio-

nalität der „Grünfenster“ sofort gegeben ist. 

 

Maßnahmen zum Schutz des Naturhaushalts 

- Bei den Bodenarbeiten sind die einschlägigen Bestimmungen des Bodenschutzes sowie die 

Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten zu beachten. Der zur Errichtung 

von Trafos und Kabelgräben erforderliche Bodenabtrag ist zwischenzulagern, vor Verdich-

tung und Verunreinigung zu schützen und möglichst am Standort wieder einzubauen. Vor-

handene Oberbodenschichten dürfen nicht unnötig abgeschoben werden. Die natürlichen 

Böden sollten nach Möglichkeit nur im trockenen Zustand und möglichst nur mit leichten 

Baumaschinen befahren werden. Das Befahren zukünftiger Ausgleichsflächen ist auszu-

schließen. Unvermeidbare Verdichtungen des Bodens durch den Baustellenbetrieb sind 

durch Lockerungsmaßnahmen nach Abschluss der Bauarbeiten auszugleichen. 

- Durch Beachtung der landschaftspflegerischen Vorgaben wird bei der Einrichtung von 

Baustellen und Lagerplätzen für Böden und Material sowie Stellflächen für Fahrzeuge eine 

Vermeidung von Eingriffen in höherwertige Bereiche erreicht. Alle derartigen Ablagerun-

gen und Einrichtungen werden nach Möglichkeit nur auf der eigentlichen Baufläche bezie-

hungsweise auf wenig empfindlichen Flächen (z. B. Acker, bereits befestigte Flächen) 

durchgeführt. 
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- Die Gründung der Modultische erfolgt ausschließlich mit Erdpfählen, Fundamente werden 

keine eingebaut. Das Verlegen der Erdkabel für den Anschluss ans Versorgungsnetz er-

folgt in offener Bauweise mit sofortiger Verfüllung des Kabelgrabens. Der Boden wird nur 

während der Baudurchführung temporär beansprucht. Der Arbeitsstreifen wird nach der 

Verlegung wieder rekultiviert. 

- Leitungsgräben und Baugruben sind regelmäßig zu kontrollieren. Vorgefundene Tiere 

(insbesondere Amphibien, Reptilien oder Säugetiere) in den offenen Leitungsgräben und 

Baugruben sowie im Baufeld sind vorsichtig zu bergen und so in geeignete Habitate zu 

verbringen, dass ein Zurückwandern in das Baufeld und somit die Tötung ausgeschlossen 

wird. Leitungsgräben und Baugruben sind nach Möglichkeit abends wieder zu schließen 

oder abzudecken. Ansonsten sind Ausstiegshilfen (breite Brette o. ä.) über Nacht in den 

Baugruben anzubringen. 

- Bau- und betriebsbedingter Schadstoffeintrag in Grund- und Oberflächenwasser kann 

durch einschlägige Sicherheitsvorschriften zum Schutz des Grundwassers vermieden wer-

den, z.B. kein Betanken von Maschinen u. ä. auf ungesicherten Flächen. Es sind die ein-

schlägigen Sicherheitsbestimmungen und geltende Rechtsvorschriften einzuhalten. 

- Das anfallende Niederschlagswasser ist vor Ort auf den Grundstücken im B-Plangebiet zu 

versickern. 

- Während der Bauzeit sind Einzelbäume und Gehölzbestände durch geeignete Schutzmaß-

nahmen (Stammschutz, Bauzäune) vor Beeinträchtigungen zu schützen. Es sind die ein-

schlägigen Vorschriften einzuhalten. Die Schutzvorrichtungen sind vor Beginn der Bauar-

beiten anzubringen. Der Stammschutz ist nicht auf die Wurzelanläufe der Bäume aufzu-

setzen. Bei Bäumen in unmittelbarer Nähe zum Baufeld erfolgt die Ausschachtung von 

Baugruben von Hand. Wurzeln dürfen nicht abgerissen oder gequetscht werden. Bei Ver-

letzung dickerer Wurzeln (Ø > 20 mm) sind Fachfirmen hinzuzuziehen, die eine fachge-

rechte Versorgung durchführen. Freigelegte Wurzeln sind abzudecken und vor Austrock-

nung zu schützen. Im Wurzelbereich (Unter Wurzelbereich wird die Bodenfläche unterhalb 

der Kronentraufe (Kronentraufbereich) zzgl. 1,50 m nach allen Seiten, bei Säulenformati-

onen zzgl. 5 m nach allen Seiten, verstanden.) von Bäumen und auf wertvollen Biotopflä-

chen dürfen keinerlei Baumaterialien oder Treibstoffe gelagert und keine Baumaschinen 

installiert werden. Der Wurzelbereich darf nicht befahren werden. Nötige Baumpflegear-

beiten werden unter Beachtung des Regelwerkes zur Baumpflege durchgeführt. 

- Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die Bestim-

mungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die Untere Denkmalschutzbehörde un-

verzüglich zu benachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines 

Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes für Bodendenkmalpflege in unveränder-

tem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der An-

zeige. 

- Verzicht auf künstliche Beleuchtung der Anlage, um nächtliche Störungen/ Beeinträchti-

gungen der Tierwelt zu vermeiden. 

- Die Einfriedung der Anlage wird so gestaltet, dass für Kleintiere bis Hasengröße keine 

Barrierewirkung entsteht. Dies kann durch einen Bodenabstand des Zaunes von 20 cm oder 

ausreichende Maschengrößen im bodennahen Bereich gewährleitet werden. Stacheldraht 

ist im bodennahen Bereich zu vermeiden. 

- Die Umsetzung der Maßnahmen zur Vermeidung und Minderungen von Auswirkungen 

auf den Naturhaushalt und zum Schutz der Brutvogelfauna im Zuge der Herstellung der 

PV-Anlage ist von einer „Ökologischen Baubegleitung (ÖBB)“ zu überwachen. 

- Anforderungen für die Anerkennung der kompensationsmindernden Maßnahmen sind: 

o Die Zwischenmodulflächen sowie die von Modulen überschirmten Flächen werden 

durch Einsaat begrünt oder der Selbstbegrünung überlassen. 
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o Grundflächenzahl (GRZ) ≤ 0,75 

o keine Bodenbearbeitung 

o keine Verwendung von Dünge- oder Pflanzenschutzmittel 

o maximal zweimal im Jahr Mahd der Flächen, mit Abtransport des Mahdgutes, frü-

hester Mahdtermin 1. Juli; anstelle der Mahd kann auch eine Schafbeweidung vor-

gesehen werden mit einem Besatz von max. 1,0 GVE/ha, Beweidung nicht vor dem 

1. Juli 

o Festsetzung der Anerkennungsanforderungen im Rahmen der Bauleitplanung bzw. 

der Vorhabengenehmigung“8 

 

Folgende Kompensationsmaßnahmen (detaillierte Beschreibung siehe Umweltbericht) sind vor-

gesehen: 

 

G1, G2, G4 - Umwandlung von Acker in extensive Mähwiesen (Maßnahme 2.31 HzE M-V 2018) 

Die Ackerflächen innerhalb des B-Plangebietes mit Festsetzung als „Private Grünflächen G1, G2 

und G4“ werden durch spontane Begrünung oder Initialeinsaat mit regional typischem Saatgut in 

Grünland mit einer dauerhaften naturschutzgerechten Nutzung als Mähwiese umgewandelt. 

Es gelten folgende Anforderungen (HzE M-V 2018 (Maßn. 2.31)): 

- Fläche war vorher mindestens 5 Jahre lang als Acker genutzt 

- Ackerbiotope mit einer Bodenwertzahl von max. 27 oder Erfüllung eines der nachfolgend 

aufgeführten Kriterien: Biotopverbund, Gewässerrandstreifen, Puffer zu geschützten Bio-

topen, Förderung von Zielarten 

- Ersteinrichtung durch Selbstbegrünung oder Einsaat von bis zu 50% der Maßnahmenfläche 

mit regional- und standorttypischem Saatgut („Regiosaatgut“) 

- keine Bodenbearbeitung (dauerhaft kein Umbruch und keine Nachsaat) 

- keine Verwendung von Dünge- oder Pflanzenschutzmittel (dauerhaft) 

- Walzen und Schleppen nicht im Zeitraum vom 1. März bis zum 15. September 

- Mindestbreite 10 m 

- Mindestflächengröße: 2000 m² 

- Vorlage eines auf den Standort abgestimmten Pflegeplanes und Ermittlung der anfallenden 

Kosten zur Gewährleistung einer dauerhaften Pflege einschl. der Kosten für Verwaltung 

und Kontrolle 

- Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (im 1. bis 5. Jahr nach Anlage): 

o Aushagerungsmahd auf nährstoffreichen und stark gedüngten Flächen im 1.-5. Jahr 

zweimal jährlich zwischen 1. Juli und 30. Oktober mit Abfuhr des Mahdgutes 

o Bei vermehrtem Auftreten des Jakobs-Kreuzkrautes oder anderer Problempflanzen 

sollen mit der UNB frühere Mahdtermine vereinbart und durchgeführt werden  

- Unterhaltungspflege (ab den 6. Jahr):  

o Mahd nicht vor dem 1. September mit Abfuhr des Mahdgutes 

o Mahd je nach Standort höchstens einmal jährlich aber mind. alle 3 Jahre 

o Mahdhöhe 15 cm über Geländeoberkante, Mahd mit Messerbalken 

- Festsetzung der Anerkennungsanforderungen im Rahmen der Bauleitplanung bzw. der 

Vorhabengenehmigung 

Die Maßnahme ist spätestens in der Pflanzperiode, die der Beendigung der Baumaßnahme folgt, 

auszuführen.“9 

Am südlichen Rand des Plangebietes befindet sich die private Grünfläche G 3. Sie dient als Schutz-

streifen zwischen dem neu zu errichtenden Zaun um die PV-Anlage und der landwirtschaftlichen 

 
8 UWB S. 30FF. 
9 EDB. S. 28. 
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Nutzfläche. Damit kann eine Bewirtschaftung mit landwirtschaftlichen Maschinen auf dem an-

grenzenden Flurstück sichergestellt werden. Der angrenzende Landwirt hat durch diese Maß-

nahme keine Einschränkung seiner Nutzflächen. Aufgrund der geringen Breite der Fläche findet 

die private Grünfläche G3 keine Anrechnung als Ausgleichsmaßnahme. 

Zwischen den beiden Sondergebietsflächen SO 1 und SO 2 befindet sich die private Grünfläche G 

4. Aufgrund der vorhandenen Leitung (0,4 kv-Kabel der WEMAG) muss hier ein Streifen von 10 

m Breite freigehalten werden. Dieser Streifen dient gleichzeitig aus Ausgleichsfläche für die Feld-

lerche. Um dennoch die Erschließung des südlichen Planteils zu gewährleistet wurde festgesetzt, 

dass jeweils innerhalb des Abstandes von 100 m zu Vertikalstrukturen bzw. zur Fahrbahnkante 

der Autobahn insgesamt 2 Querungen mit 5 m Breite zulässig sind. 

 

Weiterhin befindet sich am nördlichen Rand des Plangebietes ein geschütztes Biotop BWW 

(Windschutzpflanzung). Dieses Biotop wurde zur Erhaltung festgesetzt. 

 

„Die Umweltprüfung und die in ihr prognostizierten Umweltfolgen ist die Vorarbeit des späteren 

Monitorings der Gemeinden. Die Gemeinde kann aufgrund der Prognose feststellen, ob die Um-

weltauswirkungen, wie beschrieben, auch eingetreten sind. Bei Abweichungen, insbesondere 

nachteilige Auswirkungen, müssen diese ermittelt und bewertet werden und eventuell geeignete 

Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen werden. 

Folgende Maßnahmen sind zu überwachen: 

- Barrierefreie Errichtung der Einzäunung der PV-FFA für Kleintiere 

- Verzicht auf eine Ausleuchtung der PV-FFA 

- Anlage von sechs „Lerchenfenstern“ mit einer Größe von je mind. 30 m x 30 m innerhalb 

der PV-FFA (Abstand der „Fenster“ zu Vertikalstrukturen, der BAB 14 und den „Fenstern“ 

untereinander mind. 100 m) 

- die Anlage der Ausgleichsmaßnahmen G1, G2 und G4 innerhalb des B-Plangebietes 

- Maßnahmen für die Berücksichtigung der kompensationsmindernden Maßnahmen (vgl. 

Kap. 8.4) 

o Begrünung der Modulzwischenflächen sowie der von Modulen überschirmten Flä-

chen durch Einsaat oder Selbstbegrünung; 

o Keine Bodenbearbeitung und Verwendung von Dünge- oder Pflanzenschutzmittel 

auf den Flächen; 

o Maximal zweimal im Jahr Mahd der Flächen, mit Abtransport des Mahdgutes, frü-

hester Mahdtermin 1. Juli, anstelle der Mahd kann auch eine Schafbeweidung vor-

gesehen werden mit einem Besatz von max. 1,0 GVE/ha, Beweidung nicht vor dem 

1. Juli“10 

  

 
10 WWB. S. 21. 
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5.7 Örtliche Bauvorschriften 

 

Zur besseren Einbindung der Anlage in die Landschaft ist als Einzäunung nur eine offene Einfrie-

dung zulässig. Es können zum Beispiel Industriezäune, Maschendrahtzäune oder Stabgitterzäune 

verwendet werden. 

Die vorgesehene Einzäunung mit einer Höhe von über 2,00 m gilt nach Landesbauordnung Meck-

lenburg -Vorpommern als bauliche Anlage, die Abstandsflächen von mindestens 3 m Tiefe erzeu-

gen. Damit Zäune entlang von Grundstück- bzw. Flurstücksgrenzen errichtet werden können, wird 

ein abweichendes Abstandsflächentiefenmaß von 0,00 m als örtliche Bauvorschrift entsprechend 

§ 86 Abs. 1 Nr. 5 und 6 LBauO M-V festgesetzt.  

 

Wege, Zufahrten, Stell- und Wartungsflächen sind in wasser- und luftdurchlässiger Bauweise her-

zustellen. Damit sollen großflächige und dennoch erforderliche Oberflächenversiegelungen (zum 

Beispiel für Einsatzfahrzeuge) reduziert werden. So kann das Niederschlagswasser auch in größe-

rem Umfang direkt versickern. 

 

5.8 Blendung und Immissionen 

 

Im Zuge der Erarbeitung des Bebauungsplanes wurde eine Blendanalyse zur Beurteilung der 

Blendwirkung als Immission erstellt. 

„In diesem Gutachten werden zunächst die besonders schutzwürdigen Räume, welche der geplan-

ten PVA am nächsten liegen, betrachtet. Sollte sich eine Belästigung durch Blendung herausstel-

len, werden weitere Immissionsorte in die Berechnungen mit einbezogen. Des Weiteren werden 

die verkehrsrelevanten Immissionsorte und ihre Lage zur PVA betrachtet.“11 

Dabei wurden 5 verschiedene Orte betrachtet. Dazu gehören Wohngebäude östlich des Plangebie-

tes im Birkenweg, Wohngebäude westlich des Plangebietes in der Ludwigsluster Straße, die öst-

lich des Plangebietes verlaufende Bundesautobahn BAB 14, die westlich des Plangebietes verlau-

fende Landesstraße L 072 und die nördlich des Plangebietes verlaufende Kreisstraße K 112. 

 

Zusammenfassend wurde festgestellt: 
(Auszug aus der Blendanalyse, S. 17) 

 

 
11 JENENNCHEN, S. 11. 
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„Am vorgesehenen Anlagenstandort ist nicht mit Belästigungen auf Grund von Blendung der ge-

planten PVA oder Beeinträchtigung des Straßenverkehrs zu rechnen.“12 

 

Die Entwicklung bei Solarmodulen zielte in der Vergangenheit unter anderem auf eine weitestge-

hende Minimierung der Strahlungsverluste durch Reflexionen ab. Hierzu sind Solarmodule nach 

dem Stand der Technik mit Antireflexausrüstungen durch Oberflächenstrukturierungen (mikrotex-

turierte Oberflächen) und weitere Entspiegelungstechniken ausgestattet. Die Reflexionen werden 

dabei weitestgehend minimiert. Daher wurde diese Grundannahme als textliche Festsetzung auf-

genommen. 

 

Anlagen der Außenwerbung mit Wirkung auf die Verkehrsteilnehmer der BAB (Bundesautobah-

nen) sind unzulässig (§ 9FStrG und § 33 StVO). 

Sofern zur Vermeidung von Blendwirkungen Schutzeinrichtungen geboten sind, müssen diese 

spätestens zum Zeitpunkt der Installation der Photovoltaikflächen ihre volle Wirkung entfalten. 

Das Plangebiet befindet sich im Außenbereich, somit sind die Immissionsrichtwerte eines Misch-

gebietes maßgebend. 

Gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nach Ziffer 6.1 d) vom 26. 

August 1998 darf der Immissionsrichtwert (Außen) in einem Mischgebiet von 

  tags (06.00 — 22.00 Uhr) - 60 dB (A) 

nachts (22.00 — 06.00 Uhr) - 45 dB (A)  

nicht überschritten werden. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte 

am Tage um nicht mehr als 30 dB (A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB (A) überschreiten. 

Zum Schutz der Nachbarschaft ist die Einhaltung der Immissionsrichtwerte durch entsprechende 

schalltechnische, bautechnische und organisatorische Maßnahmen zu gewährleisten. 

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sind Niederfrequenzanlagen, wie Transforma-

torstationen, so zu errichten und zu betreiben, dass sie bei höchster betrieblicher Anlagenauslas-

tung in ihrem Einwirkungsbereich an Orten, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von 

 
12 EBD. S. 17. 
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Menschen bestimmt sind, die in der Verordnung über elektromagnetische Felder -26. BImSchV 

im Anhang 1 a genannten Grenzwerte nicht überschreiten. 

 

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sind Gleichstromanlagen so zu errichten und 

zu betreiben, dass in ihrem Einwirkungsbereich an Orten, die zum dauerhaften oder vorüberge-

henden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, bei höchster betrieblicher Anlagenauslastung der 

in Anhang 1a genannte Grenzwert der magnetischen Flussdichte nicht überschritten wird, sowie 

Wirkungen wie Funkenentladungen auch zwischen Personen und leitfähigen Objekten, die zu er-

heblichen Belästigungen oder Schäden führen können, vermieden werden. 

 

Der Betreiber hat die maßgeblichen Daten, sowie einen Lageplan vorzuhalten und dem FD-Im-

missionsschutz/Abfall des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Bereich Immissionsschutz auf Ver-

langen unverzüglich vorzulegen. 

 

Die Anzeige einer Niederfrequenzanlage mit einer Nennspannung von 110 Kilo-volt und mehr 

oder einer Gleichstromanlage ist gemäß § 7 Abs. 2 der 26. BIm-SchV dem FD-Immissions-

schutz/Abfall des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Bereich Immissionsschutz, mindestens zwei 

Wochen vor Inbetriebnahme vorzulegen. 

 

Gemäß § 22 BImSchG sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betrei-

ben, dass 

- schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik 

vermeidbar sind, 

- nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein 

Mindestmaß beschränkt werden und 

- die beim Betrieb der Anlage entstehenden Abfälle ordnungsgemäß beseitigt werden kön-

nen. 

 

Gemäß § 23 BlmSchG sind die Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-

schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen sowie zur Vorsorge gegen schädliche Umweltein-

wirkungen zu gewährleisten). 

 

Während der Realisierungsphase von Baumaßnahmen sind die Immissionsrichtwerte der Allge-

meinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm — Geräuschimmissionen — (AVV 

Baulärm) vom 19. August 1970 einzuhalten. 

Während der Realisierungsphase von Baumaßnahmen sind die Anforderungen der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung über elektromagnetische Felder — 26. 

BImSchV (26. BlmSchWwV) vom 26. Februar 2016 einzuhalten. 

 

Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurde durch den Landkreis 

Ludwigslust-Parchim Fachdienst Bauordnung in der Stellungnahme vom 05.01.2023 angemerkt: 

„Etwaige Blendwirkung auf Fahrzeugführer auf der BAB14 sollte der zuständige Baulastträger 

genauer bewerten, da eine (auch nur kurzzeitige) Ablenkung bei schnellem Fahrzeugverkehr das 

Unfallrisiko erhöht. Eine z.B. auf LAI gestützte Berechnung mit Schwellwertangabe könnte nicht 

ausreichen, da die Einwirkung von Lichtreflektion auf Fahrzeugführer bereits im Sekundenbereich 

zu Beeinträchtigungen führen kann.“13 

Daraufhin wurde ein zweites Blendgutachten mit folgender Fragestellung beauftragt: „Es stellt 

sich die Frage, ob die Solarmodule der geplanten Photovoltaikanlage Sonnenlicht so reflektieren, 

 
13 AUSZUG AUS DER STELLUNGNAHME DES LANDKREISES LUDWIGSLUST-PARCHIM, FD 33 - BÜRGERSERVICE / STRA-

ßENVERKEHR VOM 05.01.2023. 
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dass erhebliche Belästigungen bzw. Beeinträchtigungen für folgende Immissionsorte auftreten 

können: 

• Bundesautobahn A 14 

Dieses Gutachten dient der Beantwortung dieser Frage und stellt dar, ob und mit welcher Häufig-

keit belästigende bzw. beeinträchtigende Blendwirkungen auftreten können. Zudem werden die 

Ergebnisse bewertet.“14 

Das Gutachten wurde der Begründung ebenfalls als Anlage beigefügt. 

Als Zusammenfassung der Ergebnisse wurde im Gutachten ausgeführt: 

„Reflexionen auf der Bundesautobahn A 14 treten ausschließlich seitlich in Bezug auf den Stra-

ßenverlauf auf. Bei normaler Fahrt bleibt das zentrale Sichtfeld der Fahrzeugführer kontinuierlich 

blendfrei. Innerhalb der Beeinträchtigungsgrenze, welche als ein Sichtfeld der Verkehrsteilnehmer 

von ± 50° in Bezug auf die Fahrtrichtung definiert wird, sind auf der A 14 keine Reflexionen zu 

beobachten. Dies gilt bei einer Modulneigung von 15° bis 20°, einschließlich aller Zwischenwerte. 

 

Fazit 

Das Gutachten kommt zum Schluss, dass die Leichtigkeit des Straßenverkehrs auf der A 14 nicht 

beeinträchtigt wird.“15 

 

Seitens des Landkreises LUP wurde im Zuge der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange fol-

gende allgemeine Hinweise gegeben: 

1. Durch die Blendanalyse (PV-Kraftwerk Goldenstädt Freilandanlage — BAL-K102-22001-

V10 vom 04. Januar 2022 durch das Ingenieurbüro JERA, Heydaer Straße 5, 98693 

Ilmenau OT Bücheloh, wurde der Nachweis erbracht, dass zwischen der Nutzung der PV 

Anlage Dechows Koppel und den Wohngebäuden kein Konflikt entsteht und mit keiner 

Beeinträchtigung zu rechnen ist. 

Durch das Blendgutachten (PVA Goldenstädt — BGA-FFPVA-0206 vom 22. August 2023 

durch das Netzwerk unabhängiger Gutachter für Photovoltaik und Stromspeicher, Herrn 

Röper, Achter de Schün 1, 25436 Moorrege und Herr Marco Wilke, Riesenweg 9, 21244 

Buchholz in der Nordheide, wurde der Nachweis erbracht, dass zwischen der Nutzung der 

PV Anlage Dechows Koppel und den Fahrzeugführern kein Konflikt entsteht und mit kei-

ner Beeinträchtigung zu rechnen ist. 

2. Gemäß § 22 BImSchG sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu 

betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand 

der Technik vermeidbar sind, nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Um-

welteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden und die beim Betrieb der Anlage 

entstehenden Abfälle ordnungsgemäß beseitigt werden können. 

3. Gemäß § 23 BlmSchG sind die Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der 

Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen sowie zur Vorsorge gegen schädli-

che Umwelteinwirkungen zu gewährleisten. 

4. Sollten sich Immissionsbelästigungen für die Nachbarschaft ergeben, so ist auf Anordnung 

der Behörde nach § 26 BlmSchG ein Gutachten (die Kosten trägt der Bauherr) mit Ab-

wehrmaßnahmen zu erstellen und diese in Abstimmung mit der Behörde terminlich umzu-

setzen. 

5. Während der Realisierungsphase von Baumaßnahmen sind die lmmissionsrichtwerte der 

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (Geräuschimmissionen — 

AVV Baulärm) vom 19. August 1970 einzuhalten. 

 
14 SONNWINN, NETZWERK UNABHÄNGIGER GUTACHTER FÜR PHOTOVOLTAIK UND STROMSPEICHER, 22.08.2023, S. 

3. 
15 EBD. S.7. 
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6. Während der Realisierungsphase von Baumaßnahmen sind die Anforderungen der Allge-

meinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung über elektromagnetische 

Felder — 26. BImSchV (26. BlmSchWwV) vom 26. Februar 2016 einzuhalten. 

7. Reflexionen von Photovoltaikanlagen stellen Immissionen im Sinne des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes (§ 3 Abs. 2 BlmSchG) dar. Sonnenlicht wird von der glatten Oberfläche 

der Module nicht nur absorbiert, sondern auch zu einem Teil reflektiert. Dadurch können 

in der Nachbarschaft zum Teil Einwirkungen mit hoher Leuchtdichte auftreten und mit 

>105 cd/m2 eine Absolutblendung bei den Betroffenen auslösen. Die Absolutblendung in 

ihrer Auswirkung auf die Nachbarschaft kann wie der periodische Schattenwurf von Wind-

energieanlagen betrachtet werden. In Anlehnung an [Hinweise zur Ermittlung und Beur-

teilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen (WEA-Schattenwurf-Hin-

weise), verabschiedet auf der 103. Sitzung, Mai 2002] kann eine erhebliche Belästigung 

im Sinne des BlmSchG durch die maximal mögliche astronomische Blenddauer unter Be-

rücksichtigung aller umliegenden Photovoltaikanlagen vorliegen, wenn diese mindestens 

30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro Kalenderjahr beträgt. Das Plangebiet grenzt un-

mittelbar an die Bundesautobahn A 14 und der Landesstraße L 072. 

 

 

 

 

6 Wesentliche Auswirkungen der Planung 

6.1 Auswirkung auf Siedlungsstruktur und auf bestehende Nutzungen 

 

Durch die Aufstellung und Verwirklichung des Bebauungsplanes ergeben sich keine gravierenden 

Auswirkungen auf die bisherige Siedlungsstruktur. Das geplante Gebiet liegt außerhalb von Sied-

lungsflächen, die westlich und östlich des Plangebietes liegen. Zu den Wohnsiedlungsflächen von 

Goldenstädt ist ein Abstand von mindestens 115 m vorhanden. Im östlichen Bereich liegt zwischen 

der Photovoltaikanlage die Bundesautobahn BAB 14. Im westlichen Bereich liegt zwischen der 

PV-Anlage und der Siedlung ein Gehölzstreifen in unterschiedlichen Breiten. 

 

Bei der Umsetzung und Planung ist das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Im-

missionsschutzgesetz - BImSchG) zu beachten. 

Schädliche Umwelteinwirkungen können gem. § 3 des BImSchG u.a. durch Geräusche (Lärm), 

Licht (Spiegel- und Blendeffekte) und Strahlen (elektromagnetische Felder) verursacht werden. 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ist zu beachten. Die Bestimmung der 26. Ver-

ordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzes (Verordnung über elektrische Felder 

– 26. BImSchV) sowie der 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)) sind einzuhalten. 

Während der Bauphase sind die Bestimmungen der 32. Verordnung zur Durchführung des BIm-

SchG (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV) sowie die Immissionsricht-

werte der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm in der jeweils aktuellen 

Fassung einzuhalten. 
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6.2 Auswirkung auf verkehrliche Situation 

 

Die verkehrliche Situation bleibt unverändert. Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans ist mit 

erhöhtem Verkehrsaufkommen in der Bauphase zu rechnen. Nach Fertigstellung der Photovolta-

ikanlagen ist nur mit einem sehr geringen Verkehr zur Anlage für Kontroll-, Pflege- und War-

tungsarbeiten zu rechnen. Die vorhandenen Verkehrsflächen können nach wie vor genutzt werden. 

Sie werden nicht überbaut und stehen weiterhin zur Verfügung. 

 

 

6.3 Auswirkungen auf die Umwelt 

 

Die Umsetzung des Planes hat Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere durch Versiegelung 

von Boden und Verlust von Lebensraum.  

Bei der Umsetzung ist das Gesetz zum Schutz vor Schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-

verunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissions-

schutzgesetz – BImSchG) zu beachten. 

Weitere Auswirkungen auf die Umwelt sind detailliert im Umweltbericht dargestellt und erläutert. 

 

 

6.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

 

Ziel der Alternativenprüfung ist es, anhand verschiedener Kriterien einen Standort zu wählen, bei 

dem die Auswirkungen auf Natur und Landschaft möglichst gering sind. Bei der Abwägung von 

Planungsvarianten geht es bei der Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage vor allem um 

Standortalternativen. Kriterien sind hierbei die Betroffenheit von Schutzgebieten, anderen ge-

schützten Landschaftselementen und Flächen des Biotopverbunds sowie Einschätzungen zu Kon-

flikten mit artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen, zum Landschaftsbild, zur Erholung und 

zum Schutzgut Mensch und Gesundheit. Die Veränderung der landwirtschaftlich genutzten Fläche 

hin zu großflächig bebauten Flächen mit technischen Elementen wie Solarmodulen kann das Land-

schaftsbild beeinträchtigen. Wie hoch die Auswirkungen sind, hängt vor allem von der Einsehbar-

keit der Fläche und möglichen Vorbelastungen ab. 

Vor diesem Hintergrund hat sich der Suchraum im Gebiet der Gemeinde auf die bisher landwirt-

schaftlich intensiv genutzten Ackerflächen konzentriert, die durch ein geringes landwirtschaftli-

ches Produktionsvermögen, ein geringes Speichervermögen und gute Versickerungseigenschaften 

gekennzeichnet sind. Denn bei den im Untersuchungsraum vorherrschenden Flächen handelt es 

sich um eine großflächige, intensiv genutzte und strukturarme Agrarlandschaft. Infolgedessen hat 

sich im Zusammenhang mit der Planung und Prüfung von Standort- und Ausführungsalternativen 

die Fläche des Geltungsbereiches aufgrund ihrer Lage als gut geeignete Fläche für die Errichtung 

einer PV-Anlage herausgestellt. Die Fläche ist gut erschlossen und durch die umliegenden Ver-

kehrsflächen an drei Seiten des Plangebietes eingeschränkt. 

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter sind gering. Auch hat das Gebiet keine besondere Bedeu-

tung für das Landschaftsbild. Schutzgebiete sind ebenfalls nicht berührt. Im Gegensatz zu anderen 

Flächen im Gemeindegebiet stellt die Fläche zudem selbst keinen bedeutenden Lebensraum für 

heimische Brutvögel dar, so dass unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungs-

maßnahmen die Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft relativ geringgehalten werden kön-

nen. Vorgeschlagene Planungsalternativen sind derzeit auch in Abhängigkeit von der Zustimmung 
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der Flächeneigentümer nicht ersichtlich. Als Planungsalternative käme nur noch die „Null-Vari-

ante“ in Betracht. Dies würde bedeuten, dass die Flächen weiterhin landwirtschaftlich genutzt wer-

den. Eine Errichtung von PV-Anlagen wäre damit nicht möglich. 

Die Flächen entlang der Bundesautobahn BAB 14 stellen generell potenzielle Photovoltaik-Flä-

chen entsprechend der Landesraumordnung dar. Unterstützt wird dies durch die Privilegierung 

von Photovoltaikanlagen im 200-m-Bereich an Autobahnen durch §35 BauGB und die Vorgaben 

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Ein weiteres Gebiet zur Errichtung einer Photovoltaik-Frei-

flächenanlage ist nordwestlich der Ortslage Goldenstädt in Vorbereitung. 

 

 

7 Flächenbilanz 

 

Tabelle 1 Flächenbilanz 

Nutzungsart Größe in ha in % 

 

Plangebiet 

 

54,4 100,0 

Sondergebiet SO gesamt 49,31 

 

90,6 

 

Verkehrsfläche 0,04 

 

0,1 

Grünfläche 5,05 

 

9,3 

 

 

 

8 Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 

 

Die detaillierten Angaben zu den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und deren Be-

handlung sind in die Unterlagen eingearbeitet worden. 

 

 

 

9 Beschluss über die Begründung 

 

Die Begründung zur Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 17 „Photovoltaik-

anlage Dechows Koppel" in Goldenstädt wurde auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 

__.__.20__ gebilligt. 

 

Banzkow, d.     (Siegel) 

 

 

_________________________ 

Bürgermeister   
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